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iltäii

Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Kindern Schenkungs-
darlehen geben?

W/r möchten unseren Kindern

5chen/cun^sdnr/ehen ^eben;
zum Te// ist dies schon ^eschc-
hen. Wäre es nun m'cbfgerecb-
ter, wenn der Mann mehr Ge/d

auf der Bank baE, dass er awch

einen grösseren Betrag scbenkE?

ich hahe ApsjsE davor, dass ich

scb/ecbE wegkommen könnEe,

wenn mein Mann si/rhf. Zwar
hat er ein Tesfamenf gescbr/e-

hen, doch nun erkundigt er sich

noch hei einem Notar, oh es

auch rechisgii/% ist.

Machen Sie den Kindern
Schenkungen oder geben Sie

Darlehen? Das ist (auch steu-
erlich) ein Unterschied: Ein
Darlehen kann jederzeit
zurückverlangt werden, ein
Geschenk nicht. Wer wieviel
verschenken will, ist jeder-
manns eigenste Angelegen-
heit. Es steht Ihrem Mann
völlig frei, auch gar nichts zu
geben! Geldverschenken ist
kein Muss, es sollte ein Be-

dürfnis sein und muss ausser-
dem in Ihre Zukunftsplanung

und in Ihr Budget passen. Die
Frau kommt beim Tode des

Ehemannes seit dem neuen
Eherecht nicht mehr zu kurz
(ausser sie hat alles ver-
schenkt)! Hat der Gatte zu-
dem, wie in Ihrem Fall, ein
Testament erstellt, sind Sie

bestens geschützt. Dass er
noch einen Notar um Rat fra-

gen will, finde ich sehr gut.
Eine letztwillige Verfügung
kann wegen einer Kleinigkeit
anfechtbar sein und zu
unnötigen Familienkrächen
führen. Vorsorgen ist auch in
diesem Fall besser als nach-
her Sorgen!

Sparbuch, Versiehe-

rung oder Leibrente?
Ecb (77) babe kürz/idi mein Ein-

fami/ienbaus verkau/E und er-
b/e/E da/ür fr. 490000.-. Ecb

fein k/nder/os und beziehe eine
AEEV-RenEe von fr. E8E6.-. Em

eigenen Efaus konnte /cd von der

Rente /eben, was nun aber n/ebt
mebr mö^/ieb ist. Jeden Monat
muss icb mindestens fr. 2000.-
vom Kap/Ea/ bezieben (obne fe-
r/en und grössere Anscba/fun-
gen). Wäre es ratsam, zum Bei-

sp/ei /ïir fr. 300000 - eine Ver-

Sicherung abzuseb/iessen, oder

so// icb das Ge/d aufdem Spar-
bueb be/assen? En Ge/dgescbäf-
ten kenne icb m/cb überhaupt
nicht aus.'

Das Sparbuch ist sicher die
unrentabelste Lösung. Sie ha-
ben damit nur gerade um die
tausend Franken Einkommen
monatlich. (Haben Sie übri-
gens noch Steuern zu gewär-
tigen?)

Eine steuergünstige Anla-
ge sind Einmaleinlage-Kapi-

talversicherungen. Sie zahlen
die Fr. 300000.- ein und er-
halten nach Ablauf von min-
destens 5 Jahren das Kapital
und die Zinsen zurück. In den
meisten Kantonen ist der Er-

trag steuerfrei, sofern man
über 60 Jahre alt ist und die

Versicherungspolice minde-
stens 5 Jahre läuft. Während
dieser Zeit haben Sie aller-
dings kein Einkommen aus
diesem Vermögen, und das

Geld ist fest gebunden. Da Sie

nicht die ganze Summe auf
diese Weise anlegen wollen,
können Sie Ihre Ausgaben
vom verbleibenden Kapital
bestreiten.

Eine andere Möglichkeit
ist der Kauf einer Leibrente.
Sie ist für jene Leute richtig,
die sich nicht um ihr Geld
kümmern wollen oder kön-
nen. Mit dieser Versicherung
erhalten Sie lebenslang eine
monatliche Rente ausbezahlt.
Auf jeden Fall sollten Sie sich

von verschiedenen Versiehe-

rungen eine Offerte machen
lassen, die Leistungen sind
nämlich recht unterschied-
lieh. Weil Sie sich in Geldge-
Schäften nicht auskennen
und Ihnen das Vergleichen
der Angebote vermutlich zu
mühsam ist, lassen Sie sich
am besten vom unabhängi-
gen Versicherungszentrum
Zürich (Tel. 01/202 25 25) be-

raten.

Erbvorbezug
ausgleichen
E 988 babe icb einer TocbEer unci

ibrem Mann fr. 60000.- £e£e-
ben, damit sie von ibren Scbu/-

den loskommen. Da icb noeb

zwei Kinder babe, möchte icb

diesen den ^/e/cben Betrag £e-
ben. Wievie/ Zins muss icb bis
beute dazureebnen?

Möchten Sie's genau wissen,
müssten Sie bei Ihrer Bank

nachfragen, denn Bankzin-
sen ändern laufend. Wird
dort der Kundendienst gross-
geschrieben, wird Ihnen Zins
und Zinseszins ausgerechnet,
eventuell gegen Gebühren.
(Ich hatte keinen Erfolg bei
meiner Bank.)

Rechnen wir ab 1988 ei-

nen durchschnittlichen Spar-
zins von 3,5%, so hätten Ihre
beiden Kinder Ende dieses

Jahres je rund Fr. 81000 - zu-

gute, nämlich nach einem
Jahr Fr. 60000.- plus Zins
Fr. 62100.-; nach 2 Jahren
wird der Zins zu dieser Sum-

me dazugerechnet, macht
Fr. 64273 - und so fort.

Die Frage stellt sich nun,
ob Sie diese doch erkleckliche
Summe im jetzigen Zeitpunkt
auszuzahlen vermögen. Sie

könnten den beiden Kindern
auch den aufgelaufenen Zins
vergüten (und fortan jedes
Jahr) und ihnen die je 60000
Franken in einem Testament
vermachen, indem Sie auf
den Erbvorbezug der Tochter
hinweisen.

«Ich möchte mein
Einkommen selber
versteuern»
Mein Mann ist sebr prob/ema-
E/scb und a/Emodiscb. Desba/b
und um nicbE immer um Ge/d
bitten zu müssen, rei/Ee mein

fntseb/uss, meine AEEV-RenEe

auf ein eigenes KonEo überwei-

sen zu Zassen. Bs £ab Kracb.
Nun besEre/Ee icb den EEausba/E,

«GELOBT SEIST DU, MEIN
HERR, DURCH SCHWESTER

WASSER; GAR NÜTZLICH
IST SIE UND DEMÜTIG UND
KÖSTLICH UND KEUSCH»

(Aus dem «Sonnengesang
von S. Francesco, Assisi)

Schwefel - Jod - Fluorquellen.
Für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!

Alle Therapien im Haus unter ärztlicher Aufsicht.

EBB • Gynäkologische Abteilung
• Beauty Center mit Natural Thermal Kosmetik
• Ocean acqua balancing im Thermalbad 34°C

Wir informieren Sie gerne näher!
KURHOTEL TERME *+**-?> 6855 Stabio-Tessin, Tel. 091-647 1564 VSB, VSK, SSH
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meine Kran/ceu/casse, Zahnarzt,
auswärtige £ssen tmd a/Ze mei-

ne persönZ/cben ylns/agen. Jcb

verdiene zwsatz/icZz fr. 3000.-
besorge Ffausba/t, Hans und
Garten dazu. Mein Mann be-

zab/f die grösseren Posten. Nun
möchte Zeh mein PinZcommen

seZber versteuern, damit ich
nicht immer den Vorwurf frören

muss, er müsse /ur mich Steuern

bezah/en.

Eine separate Steuerrechnung
erhalten Sie, wie Sie sicher
wissen, nicht. Ehepaare ha-
ben ihre Einkommen stets zu-
sammen zu versteuern. Aus
der Steuerrechnung ist nicht
zu ersehen, wer wieviel an die

gemeinsamen Steuern beizu-

tragen hat. Und mehr kann
ich Ihnen vom fernen
Schreibtisch aus auch nicht
sagen. Wir haben in unserem
Land 26 verschiedene Steuer-

gesetze, und jede Gemeinde
hat ihren eigenen Steuerfuss.

Auf dem Steueramt Ihres
Wohnortes kann man Ihnen
jedoch ausrechnen, wie hoch
Ihr Anteil ist; wenden Sie sich
dorthin.

Ihr Mann hat wohl ein
Haus und viel Garten, wie Sie

mir schreiben, aber daraus
bezieht er vermutlich kein
Einkommen. Sie aber neh-
men um einiges mehr ein als

er. Es ist ein Gebot der Fair-

ness, Ihren Steueranteil zu
übernehmen. Es bleibt Ihnen
sicher immer noch genug, für
«härtere» Zeiten zu sparen.

Brüderliche
Betreuungskosten
Nach einem Sturz musste meine
Sc/rwesfer ins SpitaZ eingeliefert
werden. Sie woZZfe ansch/iessend

nicht zur Kur, sondern heim in
ihre Wohnung, die sicü über der

unseren be/Zndet. SeifZzer kochen

wir /ür sie die Mittagessen.
LefzfZzin nahmen wir sie mit zu
einem Aus/Zug, aber die Bezah-

Zung unserer bescheidenen Mit-
tagessen war ihr zu vie/. Sie ver-

/wgt über ein ansebnZicbes Ver-

mögen, wiZZ es aber sparen /ur
die Zeit, da sie nicht mehr da-
heim wohnen Zcann. WievzeZ

dürfen wir meiner Schwester /zir
ein Mittagessen verZangen? Kön-
nen wir /xir ZcZeinere Betreuungs-
arbeiten etwas verZangen, oder

macht ein Bruder das gratis?
Kann unsere Tochter /ur ihre zu-
sätziiche Arbeit (wenn wir in
den Terien sind/ etwas verZangen

und wievieZ? ist ein Aus/Zug /ur
unsere Schwestergratis, odersoZZ

sie einen Beitrag /eisten?

Meine Meinung teile ich Ih-
nen gerne mit - verbindlich
ist sie keineswegs: Private
Vereinbarungen sind, wie der
Name sagt, Privatsache. Ein
Bruder darf alles gratis ma-
chen, aber er muss nicht. Die
beste Abmachung ist diejeni-
ge, die aZ/e Beteiligten (eini-
germassen) zufriedenstellt.

Besprechen Sie miteinan-
der, wie Sie die finanziellen
Fragen lösen wollen. Sie mel-
den an, was und wieviel Sie

möchten, Ihre Schwester
kann das akzeptieren oder
sich anderweitig umschauen.
Bei der Pro Senectute (Mahl-
zeitendienst) beispielsweise
oder bei der Spitex.

Für ein Mittagessen kön-
nen Sie, je nach Aufwand an
Arbeit und Kosten, Fr. 9.50
bis 14.50 in Rechnung stel-
len. Inbegriffen sind ausser
den Nahrungsmitteln auch
die Nebenkosten und die Zu-

bereitung. Der Betrag ist ein
Durchschnitt: An einem Tag
ist das Essen teurer, am an-
dern günstiger. Sind Sie in
den Ferien, geht die Bezah-

lung an Ihre Tochter.
Ist die Betreuung Ihrer

Schwester vorübergehend,
würde ich ihr dafür nichts
verlangen. Sollte es zum Dau-
erzustand werden, würde ich
mit ihr eine Pauschale ver-
einbaren, und setzen Sie

einen Stundenlohn ein, sa-

gen wir brüderliche Fr. 12.-
bis 15.-.

i,r.ntrn,i
Fragen

und Antworten

Rund ums

Geld

»
ZEITLUPE

Die Broschüre

Fragen und
Antworten
Rund ums Geld

hat unsere ehemalige und

langjährige Budgetberaterin
Trudy Frösch-Suter mit aktu-

eilen Fragen und Antworten

zusammengestellt. Der Rat-

geber gibt kompetent und

klar Auskünfte über alle Pro-

bleme, in denen Geld eine

Rolle spielt.

Ich bestelle Exemplar(e) der Broschüre «Fragen und Antworten

- Rund ums Geld» von Trudy Frösch-Suter zum Preis von (je) Fr. 20.40
(inkl. Versandkosten). Der Sendung liegt ein Einzahlungsschein bei, mit
dem ich die Broschüre(n) nach Erhalt bezahlen werde.

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Bestellungen an: Zeitlupe, Broschüre, Postfach 642, 8027 Zürich

AVC
+PLUS

KNOBLAUCH-DRAGEES L/

i/lfw/tWffTff-

e
- j

Bei Vergesslichkeit,
Konzentrationsmangel,

Arteriosklerose.

In Apotheken und Drogerien.
WHITEHALL-ROBINS

ZEITLUPE 11/96 49



Liegt Ihrer Schwester dar-

an, mit Ihnen Ausflüge zu
machen, sollte ihr das auch
etwas wert sein. Zumindest
Ihre Mittagessen. Sonst müs-
sen Sie ja annehmen, sie

möchte lieber - und billiger -
daheim bleiben.

Marianne Gähwi/er

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

10. AHV-Revision:
Wann ist ein Gesuch
zur Neuberechnung
bereits laufender
Renten sinnvoll?

In der Zeitlupe 3/96 Seite 36
wurde eine erste Übersicht
über die Auswirkungen von
Erziehungsgutschriften und
Splitting vermittelt. Dabei
wurde erwähnt, dass «die vor
1997 laufenden Renten der
AHV/IV von der 10. AHV-Re-
vision bis 2001 nicht generell
betroffen» sind und dass

«vorgängig solche Renten

nur bei Mutationen oder auf
Gesuch hin in besonderen
Fällen dem neuen Recht un-

terstellt werden, ohne dass

allerdings auf weitere Einzel-
heiten eingegangen wurde.
Viele Sonderfragen wurden
vielmehr im Laufe des Jahres
vertieft behandelt.

Da die AHV nicht mehr als

eine maximale Rente ausrich-
ten kann, ist ein entspre-
chendes Gesuch nur dann
sinnvoll, wenn nicht bereits
eine maximale Rente bezo-

gen wird. Diese Empfehlung
ist im Gesamtzusammen-
hang zu verstehen.

Insbesondere in der Zeitlu-
pe 10/96, Seite 46, wurde de-

tailliert dargestellt, dass auf
1997 eine vorzeitige Neube-

rechnung bereits laufender
Renten auf Gesuch hin nur
möglich ist für
• Ehefrauen, die an einer we-

gen Beitragslücken des Ehe-

mannes gekürzten Ehepaar-
rente beteiligt sind;

• Personen, deren Rente we-

gen Scheidung oder Wie-
derverheiratung vor 1997

neu berechnet werden
musste;

• ledige Rentenberechtigte,
die Kinder betreuen oder
betreut haben.

Auch wenn keine Maximal-
rente bezogen wird, ist eine
Neuberechnung nur mög-
lieh, wenn auch die übrigen
Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Ratgeber...

steht a//en Leserinnen

und Lesern der Ze/t/upe

zur Perfügung, fr /st

kosten/os, wenn d/'e

frage von a//geme/'nem
/nteresse /st und d/'e

Antwort /n der Ze/t/upe

pub//z/ert w/'rd.

(Bei Steuerprob/emen
wenden Sie sich am
besten an d/'e Behörden

/hres Wohnortes.)

Anfragen senden an:
Ze/'f/upe,

Ratgeber,
Postfach,
8027 Zürich

ELEKTROMOBIL
Leicht zu manövrieren,
einfach zu handhaben

• modernes Design

• ruhig fahren statt gehen -
auch beim Einkauf im Laden

• für ältere und gehbehinderte
Leute

• mit eingebautem Ladegerät

• max. Geschwindigkeit 7 km/h
• 1 Jahr Garantie

• Preis Fr. 6710-
inkl. Mwst./Lieferung

Ich interessiere mich für das Elektromobil.
Bitte senden Sie mir den Detailprospekt.

Name:

Adresse:

PLZ/Ort: Telefon:

Rufen Sie uns an oder senden Sie den Coupon an:
Power Push AG, Hinterflueweg 6, 6064 Kerns, Telefon 041/660 96 66 zl

Beiträge der noch
nicht rentenberech-
tigten Ehefrau eines
Rentners

Mein Ehemann w/rd 1997
AHV-berechtiyt, während ich
im /ahre 2006 das ordentriche
Rentena/ter /xir Frauen von
dannzuma/ 64 /ahre erreiche.

Mein Mann hat daher au/yrund
der 10. AHV-Revision keinen

Anspruch auf die «Zusatzrente

/xir die Fhe/fau», da diese Lei-

stuny schrittweise au/yehoben
und nur noch /ürFrauen, die vor
1942 geboren wurden, ausye-
richtet wird.

Zur Beitragspflicht
Die Neuerungen der 10. AHV-
Revision bringen es mit sich,
dass insbesondere Eheleute

vor dem Rentenalter, deren
Gatte (Mann oder Frau) das

AHV-Alter erreicht hat, die ei-

gene Beitragspflicht beson-
ders beachten müssen, damit
sich keine Beitragslücken er-

geben, die sich später in ge-
kürzten Renten auswirken
könnten.

o) Begriff der Frwerbstötigkeif
im 5/'mie der AHV

Damit eine Person als er-
werbstätig im Sinne der AHV
gilt, muss sie «voll und dau-
ernd erwerbstätig», d.h. wäh-
rend mindestens 9 Monaten
pro Kalenderjahr wenigstens
die Hälfte der üblichen Ar-
beitszeit beschäftigt sein. Vor-
behalten bleibt eine allfällige
Beitragspflicht als Nichter-
werbstätige aufgrund einer
«Vergleichsrechnung» (vgl.
Frage 3, Seite 51).

In der Sozialversicherung
kann eine Person gleichzeitig
als selbständigerwerbend und
als Arbeitnehmer beitrags-
pflichtig sein, wenn mehrere
Tätigkeiten ausgeübt werden.

b) £mze/frage/i
Fraye 1: Wie hoch muss mein
Jahreseinkommen sein, wenn
mein Fhemann die maxima/e
Rente bezieht und nicht mehr er-

werbstätiy ist, damit ich ais

Ifrise/bsföndz'ye ye/te

Wenn Sie im Sinne der AHV
als erwerbstätig gelten (vgl. a),

kann der AHV-Mindestbei-
trag für Arbeitnehmende bei
einem Jahreslohn von rund
4000 Franken (genau ab 3862
Franken) erreicht werden.

Vorbehalten bleibt die all-
fällige Beitragspflicht als

Nichterwerbstätige (vgl. Fra-

ge 3).

Frage 2: Wie hoch müsste das

se/bständiye Frwerbseinkom-
men sein, wenn ich einen /feien
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